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Index

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §184 Abs1;

Rechtssatz

Ist die Schätzung im Denkvorgang richtig, ist es irrelevant, daß nicht erklärte Einnahmen unter Berücksichtigung der

Lebenshaltungskosten nicht im naturwissenschaftlich-mathematisch exakten Sinn berechnet worden sind.
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